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Durch invasive 
Arten 
geschädigte 
Biotope sollen 
wiederhergestellt 
werden, sofern 
das Kosten-
Nutzen-Verhältnis 
dies gestattet. 
Die Biotope 
sollen besser in 
der Lage sein, 
Invasionen zu 
widerstehen.
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In dieser Tabelle 
werden von Richardson 
et al. in der ersten 
Spalte verschiedene
Faktoren genannt, die 
die Anfälligkeit für 
biologische Invasionen 
erhöhen. In den 
folgenden drei Spalten 
werden mögliche 
Methoden gezeigt, mit 
denen diese 
Invasionsanfälligkeit 
verringert werden 
könnte. Die meisten
der hier genannten 
Methoden erfordern 
eine Einbeziehung der 
Neobiota-Problematik 
in eine langfristige 
Planung der 
Gewässerentwicklung. 
Für die Planung 
einzelner Maßnahmen 

sind die mit *
markierten 
Maßnahmen relevant. 
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An der Kalten 
Bode bei Schierke
wurden mehrere 
Neophytenarten 
kartiert. Dabei 
wurde erfasst, ob 
die Pflanzen in 
Gärten kultiviert 
wurden, direkt 
neben Gärten 
gefunden wurden 
(Kulturflüchtling) 
oder entfernt von 
Gärten gefunden 
wurden. Es ist 
deutlich 
erkennbar, dass 
sich die 
Neophyten aus 
den Gärten 
entlang der 
Kalten Bode in 
die freie 
Landschaft 
ausbreiten. 
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Gebietseigene Gehölze sind 
Pflanzen, die aus Populationen 
einheimischer Sippen 
stammen, welche sich in einem
bestimmten Naturraum (Klima, 
Boden, Feuchte, Schädlinge, 
Bestäuber usw.) über einen 
langen Zeitraum in vielfachen 
Generationsfolgen vermehrt 
und angepasst haben. 
Durch Fortpflanzung und 
natürliche Auslese werden die
Anpassungen im jeweiligen 
Gebiet ständig verfeinert und 
erweitert. 
In der freien Landschaft sind für 
Pflanzmaßnahmen daher 
grundsätzlich gebietseigene 
Gehölze zu fordern (s.o.). 
Zudem belegen zahlreiche 
Untersuchungen, dass 
Gebietseigene Gehölze besser 
an die jeweiligen 
standortspezifischen 
Bedingungen angepasst sind 
und daher besser anwachsen, 
vitaler und 
krankheitsresistenter sind. 
(Quelle: LUBW (2007): Gehölze 
an Fließgewässern. 
Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg. 116 S. )
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Der Genehmigungsvorbehalt 
des BNatSchG gilt nur für 
das Ausbringen in der freien 
Natur. 
Diese Genehmigungspflicht 
für die Pflanzung von 
Gehölzen außerhalb ihrer 
Vorkommensgebiete gilt erst 
ab dem 1. März 2020 
uneingeschränkt. Bis zum 
Ablauf dieser Übergangsfrist 
sollen jedoch in der freien 
Natur vorzugsweise 
gebietseigene Gehölze 
verwendet werden, das 
heißt falls ein 
entsprechendes Angebot 
besteht, ist dieses zu 
bevorzugen.
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Im Gegensatz zu den 
gebietseigenen Gräsern 
und Kräutern existieren 
für die Gehölze keine 
Produktionsräume. 
Die Produktion in den 
Baumschulen darf 
demzufolge an 
beliebigen Orten auch 
außerhalb des 
Vorkommensgebietes
erfolgen. 
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Geben Sie bei jeder Bestellung das 
Vorkommensgebiet verbindlich vor, so 
kommen Sie Ihrer Verantwortung zur 
Vermeidung von Florenverfälschung nach. 
Verwenden Sie zur Qualitätssicherung nur 
zertifizierte Gehölze (Details zu den 
Zertifikaten für gebietseigene Gehölze 
finden Sie im Kapitel 4.5 Zertifizierungs-
systeme für gebietseigene Gehölze). 
Überprüfen Sie die ID-Nr. des Ausgangs-
Erntebestandsregisters auf 
Übereinstimmung mit dem von Ihnen 
geforderten Vorkommensgebiet. 
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